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Vergütungssystem für Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder vom 7. Mai 2021 

7C Solarparken AG 

Das Vergütungssystem für Vorstands- und Aufsichtratsmitglieder 

vom 7. Mai 2021 

 

1. Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder der 7C Solarparken AG 

Nach § 120a Abs. 1 AktG beschließt die Hauptversammlung einer börsennotierten 

Gesellschaft mindestens alle vier Jahre über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten 

Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder, ebenso bei jeder wesentlichen Änderung des 

Vergütungssystems. Die Bestimmung wurde durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten 

Aktionärsrechterichtlinie in das Aktiengesetz eingefügt und ist gemäß § 26j Abs.1 Satz 1 

EGAktG spätestens für die Durchführung von ordentlichen Hauptversammlungen zu beachten, 

die nach dem 31. Dezember 2020 stattfinden.  

 

Damit wurde in dieser ordentlichen Hauptversammlung der 7C Solarparken AG am 21. Juli 

2021 erstmals eine Beschlussfassung über das Vergütungssystem abgehalten. Die 

Hauptversammlung hat das Vergütungssystem, über das der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 

7. Mai 2021 beschlossen hat, gebilligt.  

 

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 7. Mai 2021 das Vergütungssystem für die 

Vorstandsmitglieder unter Beachtung von § 87a Abs. 1 AktG sowie der Empfehlungen des 

Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) mit Wirkung zum 21. Juli 2021 beschlossen.  

 

Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder ist nachstehend dargestellt und über die 

Internetadresse 

 

https://solarparken.com/verguetung.php 

 

verfügbar. 

 

A. Grundlagen und Zielsetzung 

 

Das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder zielt darauf ab, die 

Vorstandsmitglieder entsprechend ihrem Aufgaben- und Verantwortungsbereich 

angemessen zu vergüten und die Leistung eines jeden Vorstandsmitglieds sowie den 

Erfolg des Unternehmens unmittelbar zu berücksichtigen. Die Struktur des 

Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder der 7C Solarparken AG zielt auf eine 

nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes und eine erfolgsorientierte 

Unternehmensführung ab.  
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B. Verfahren 

 

Der Aufsichtsrat setzt das Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder in Einklang mit 

den gesetzlichen Vorgaben in §§ 87 Abs. 1, 87a Abs. 1 AktG fest. Bei Bedarf kann der 

Aufsichtsrat externe Berater hinzuziehen, die von Zeit zu Zeit gewechselt werden. Bei 

deren Mandatierung wird auf ihre Unabhängigkeit geachtet. Die geltenden Regelungen 

des Aktiengesetzes und des DCGK zur Behandlung von Interessenkonflikten im 

Aufsichtsrat werden auch beim Verfahren zur Fest- und Umsetzung sowie zur 

Überprüfung des Vergütungssystems beachtet. Sollte ein Interessenkonflikt bei der Fest- 

und Umsetzung sowie der Überprüfung des Vergütungssystems auftreten, wird der 

Aufsichtsrat diesen ebenso behandeln wie andere Interessenkonflikte in der Person 

eines Aufsichtsratsmitglieds, sodass das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der 

Beschlussfassung oder, im Falle eines schwereren Interessenkonflikts, auch an der 

Beratung nicht teilnehmen wird. Sollte es zu einem dauerhaften und unlösbaren 

Interessenkonflikt kommen, wird das betreffende Aufsichtsratsmitglied sein Amt 

niederlegen. Dabei wird durch eine frühzeitige Offenlegung etwaiger Interessenkonflikte 

sichergestellt, dass die Entscheidungen vom Aufsichtsrat nicht durch sachwidrige 

Erwägungen beeinflusst werden. 

 

Das vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem wird der Hauptversammlung zur 

Billigung vorgelegt. Billigt die Hauptversammlung das jeweils zur Abstimmung gestellte 

Vergütungssystem nicht, wird nach § 120a Abs. 3 AktG spätestens in der 

darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem 

zum Beschluss vorgelegt. 

 

Das Vergütungssystem wird durch den Aufsichtsrat regelmäßig überprüft. Bei jeder 

wesentlichen Änderung des Vergütungssystems, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird 

das Vergütungssystem nach § 120a Abs. 1 Satz 1 AktG der Hauptversammlung zur 

Billigung vorgelegt. 

 

Das vorliegende Vergütungssystem gilt für die Vergütung aller Vorstandsmitglieder der 

7C Solarparken AG ab dem 21. Juli 2021.  

 

C. Erläuterungen zur Festlegung der konkreten Ziel-Gesamtvergütung 

 

Der Aufsichtsrat legt im Einklang mit dem Vergütungssystem jeweils für das 

bevorstehende Geschäftsjahr die Höhe der Ziel-Gesamtvergütung für jedes 

Vorstandsmitglied fest. Richtschnur hierfür ist, dass die jeweilige Vergütung in einem 

angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des jeweiligen 

Vorstandsmitglieds sowie zur Lage der Gesellschaft steht, die übliche Vergütung nicht 

ohne besondere Gründe übersteigt und auf eine langfristige und nachhaltige 

Entwicklung der 7C Solarparken AG ausgerichtet ist. Zu diesem Zweck werden sowohl 

externe als auch interne Vergleichsbetrachtungen angestellt. 
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Bei der Beurteilung wird sowohl die Vergütungsstruktur als auch die Höhe der Vergütung 

der Vorstandsmitglieder insbesondere im Vergleich zum externen Markt (horizontale 

Angemessenheit) sowie zu den sonstigen Vergütungen im Unternehmen (vertikale 

Angemessenheit) gewürdigt. Für den externen Vergleich werden hierbei Peer Groups 

herangezogen, die zum einen aus vergleichbaren Unternehmen im Geschäftsfeld der 

erneuerbaren und klassischen Energien, zum anderen aus Unternehmen aus dem 

regulierten Markt zusammengestellt sind.  

 

Bei der vertikalen Angemessenheit wird unternehmensintern die Relation der Vergütung 

der Vorstandsmitglieder zur durchschnittlichen Vergütung der ersten Führungsebene im 

7C-Solarparken Konzern sowie zur Vergütung der Gesamtbelegschaft des 7C-

Solarparken Konzerns ermittelt und diese Relation mit der zuvor genannten Peer Group 

verglichen und auf Marktangemessenheit geprüft, wobei auch die zeitliche Entwicklung 

der Vergütung berücksichtigt wird. Der Aufsichtsrat legt fest, wie der obere Führungskreis 

und die relevante Belegschaft abzugrenzen sind und wie die Vergütung im Vergleich 

dazu beurteilt wird.  

 

D. Bestandteile des Vergütungssystems 

 

Das Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder setzt sich aus einer festen, monatlich 

oder pro Quartal zahlbaren Grundvergütung, welche die Aufgaben und Leistungen der 

Vorstandsmitglieder berücksichtigt, sowie aus einer von der Erreichung der jährlichen 

Performanceziele des Unternehmens abhängigen, kurzfristigen variablen Vergütung in 

Form einer Jahrestantieme und einer Langfristvergütung, die unmittelbar mit der 

Wertentwicklung des Unternehmens im Zusammenhang steht und somit einen Anreiz für 

nachhaltiges Engagement für das Unternehmen schaffen soll, zusammen. Die Ziele für 

die kurz- und langfristige variable Vergütung werden wie unten beschrieben aus der 

Unternehmensstrategie der 7C Solarparken AG abgeleitet. Darüber hinaus werden 

übliche Nebenleistungen gewährt. Insgesamt trägt die Vergütung zur langfristigen 

Entwicklung der Gesellschaft bei. 

 

Die Vergütungsbestandteile teilen sich in feste erfolgsunabhängige Komponenten 

(Jahresfestgehalt, Sachbezüge und Nebenleistungen) und in variable erfolgsabhängige 

Vergütungsbestandteile (kurzfristige variable Vergütung und langfristige variable 

Vergütung auf.  

 

Bei der Festsetzung der variablen Vergütung stellt der Aufsichtsrat sicher, dass der Anteil 

der langfristig variablen Zielvergütung stets den der kurzfristig variablen Zielvergütung 

übersteigt. Unter Beachtung dieses Prinzips hat der Aufsichtsrat die Möglichkeit, 

innerhalb der vorgegebenen Bandbreiten einen höheren langfristig variablen Anteil zu 

definieren, um die Vergütung der Vorstandsmitglieder noch stärker auf die langfristige 

Unternehmensentwicklung auszurichten. 
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Das Vergütungssystem sieht überdies vor, dass die Vergütung der Vorstandsmitglieder 

von der 7C Solarparken AG und/oder von Konzerngesellschaften gezahlt werden kann. 

Darüber hinaus kann die Vergütung in einer Drittvergütung bestehen, d.h. es wird ganz 

oder teilweise eine Vergütung von der Gesellschaft an eine Gesellschaft gezahlt, die 

dem Vorstand gehört und dieser bekommt seinerseits eine Vergütung von dieser 

Drittgesellschaft. Die Grundsätze dieses Vergütungssystems sind dann in Bezug auf die 

Zahlung an die Drittgesellschaft anzuwenden. Nachfolgend wird dies nicht näher 

differenziert. 

 

 

Vergütungsbestandteile der Vorstandsmitglieder 

 

Ziel-Gesamtvergütung 

 

Langfristvergütung 

(bei 100% Zielerreichung) 

Feste Vergütung 

(Jahresfestgehalt, 

Sachbezüge und 

Nebenleistungen [ggf. 

Versorgungszusage]) 

Jahrestantieme 

(bei 100 % Zielerreichung) 

 

ca. 5 bis 15% 

 

 

ca. 70 bis 90% 

 

 

ca. 5 bis15% 

 

 

1. Erfolgsunabhängige Komponenten 

 

1.1. Jahresfestgehalt 

 

Das Jahresfestgehalt ist eine auf das jeweilige Geschäftsjahr bezogene Barvergütung, 

die sich insbesondere an dem Verantwortungsumfang des jeweiligen Vorstandsmitglieds 

orientiert. Das individuell festgelegte Fixeinkommen kann je nach der individuell 

getroffenen Vereinbarung im Vorstandsdienstvertrag monatlich oder quartalsweise 

ausgezahlt werden, wobei auch eine Mischung aus monatlicher und quartalsweiser 

Auszahlung zulässig ist. 
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1.2. Sachbezüge und sonstige Nebenleistungen 

 

Sachbezüge und sonstige Nebenleistungen enthalten insbesondere Sachleistungen wie 

Dienstwagen, die Zahlung von Beiträgen für übliche Versicherungen etwa für den 

Todesfall oder Fortzahlung der Bezüge bei Krankheit, Unfall und Tod.  

 

Die Gesellschaft wird auf Wunsch des Vorstandsmitglieds eine angemessene D&O-

Versicherung abschließen. Der Versicherungsschutz soll auch nach Ausscheiden des 

Vorstandsmitglieds weitergelten, sofern Tätigkeiten und Handlungen während der Dauer 

dieses Vertrages betroffen sind. Die Versicherung muss einen Selbstbehalt von 

mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des 1,5-fachen der festen 

jährlichen Vergütung des Vorstandsmitglieds vorsehen. 

 

Art und Inhalt der Nebenleistungen können sich auch ändern abhängig von den 

persönlichen Verhältnissen des einzelnen Vorstandsmitglieds. 

 

2. Erfolgsabhängige Komponenten 

 

Die Vorstandsmitglieder erhalten des Weiteren eine variable Erfolgsvergütung 

(„Bonus“). Die Höhe des jeweiligen Bonus wird nach Maßgabe des wirtschaftlichen 

Erfolgs des Unternehmens und der individuellen, von dem jeweiligen Vorstandsmitglied 

für die Gesellschaft erbrachten Leistungen bemessen. Einzelheiten über die 

Ausgestaltung und die Gewichtung der Bemessungskriterien werden vom Aufsichtsrat 

jährlich in Abstimmung mit dem betroffenen Vorstandsmitglied am Anfang eines 

Geschäftsjahres für das nächste Geschäftsjahr bzw. für die nächsten drei 

Geschäftsjahren festgelegt. 

 

2.1. Kurzfristige variable Vergütung 

 

Die erfolgsabhängige Jahrestantieme hängt von Leistungskriterien und dem 

Erreichungsgrad bestimmter für die Leistungskriterien festgestellter Ziele ab. Der 

Bemessungszeitraum für die erfolgsabhängige Jahrestantieme ist jeweils ein 

Geschäftsjahr. Bei den Leistungskriterien handelt sich um finanzielle, operative oder 

strategische Ziele, die für jedes Vorstandsmitglied individuell jedoch mit Bezug auf die 

langfristige, strategische Unternehmenszielsetzung des Gesamtkonzerns festgelegt 

werden. Überdies sollen sich die Ziele an den Ressortzuständigkeiten des jeweiligen 

Vorstandsmitglieds ausrichten. 
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Es werden sowohl finanzielle als auch nicht finanzielle Leistungskriterien festgelegt. Der 

Katalog der finanziellen Leistungskriterien richtet sich grundsätzlich nach den 

finanziellen Steuerungskennzahlen des Konzerns, wie z.B. Konzern-EBITDA, Net Cash 

Flow, Cash Flow je Aktie auf Basis der Ist-Ergebnisse des Geschäftsjahres anhand der 

langfristigen strategischen Unternehmenszielsetzung, oder nach sonstigen 

strategischen Zielen des Konzerns bezogen auf dem Geschäftsjahr, wie z.B. der Umfang 

des IPP Portfolios zum Jahresende, die technische Performance des Portfolios und die 

erfolgreiche Umsetzung von etwaigen Optimierungsprogrammen während des 

Geschäftsjahres. Die nicht-finanziellen Leistungskriterien orientieren sich an 

Nachhaltigkeitsaspekten.     

 

Bei jeweils 100 %-iger Erreichung der qualitativen und wirtschaftlichen Ziele entspricht 

die Jahrestantieme dem vertraglich vereinbarten Zielwert.  

 

2.2. Langfristige variable Vergütung (LTI) 

 

Den Mitgliedern des Vorstandes wird im Rahmen einer Long-Term-Incentive (kurz LTI) 

eine langfristige variable Vergütung gewährt. Bemessungsgrundlage für die 

Langfristvergütung im Allgemeinen ist die nachhaltige Steigerung des 

Unternehmenswertes bemessen anhand eines Zeitraums von drei Geschäftsjahren. 

 

Die Performance wird zum Teil auf Basis der gleichen Leistungskriterien wie die 

kurzfristig variable Vergütung unter Berücksichtigung eines Bemessungszeitraums von 

drei Geschäftsjahren bemessen und berechnet. Darüber hinaus können als zusätzliche 

Leistungskriterien bei der Bemessung der langfristigen variablen Vergütung auch die 

Aktienkursentwicklung, die Dividendenpolitik und – Ausschüttung, die Erfüllung von 

Wachstumszielen (u.A. des IPP Portfolios) und Renditeziele für vereinzelte Solar- oder 

Windanlagen des IPP Portfolios hinzukommen. Weiterhin werden das CO2-Ersparnis 

sowie die energetische Effizienz (kWh/kWp) des IPP Portfolios als ökologische Kriterien 

als zusätzlich nicht-finanzielle Leistungskriterien in die Bemessung der langfristigen 

variablen Vergütung einfließen können.    

 

Die Berechnung des Auszahlungsbetrags ergibt sich aus den sämtlichen Ist-

Ergebnissen von drei Geschäftsjahren bzw. die Erfüllung der zusätzlichen finanziellen 

oder nicht-finanziellen Leistungskriterien gemessen nach Ablauf der drei Geschäftsjahre.  

 

Bei jeweils 100 %-iger Erreichung der qualitativen und wirtschaftlichen Ziele entspricht 

die langfristigen variablen Vergütung dem vertraglich vereinbarten Zielwert.  

 

 

E. Festlegung der Maximalvergütung 

Die Maximalvergütung wird für jedes Vorstandsmitglied wie folgt festgelegt und orientiert 

sich an den jeweils maximal möglichen erfolgsunabhängigen und erfolgsabhängigen 

Vergütungsbestandteilen. Sie beträgt pro Vorstandsmitglied jeweils EUR 500.000,00.  
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F. Laufzeit der Dienstverträge und Kündigungsfristen 

Die jeweiligen Dienstverträge sind befristet abgeschlossen und enden automatisch wenn 

die Befristung abläuft. Im Übrigen sind die Dienstverträge an die organschaftliche 

Bestellung des Vorstandsmitglieds gekoppelt und enden, ohne dass es einer 

besonderen hierauf gerichteten Erklärung eines der Vertragspartner bedarf, wenn auch 

die organschaftliche Bestellung als Vorstandsmitglied endet. Bei einer Erstbestellung 

wird die von dem Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlene 

Höchstbestelldauer von drei Jahren beachtet.  

 

Im Falle der Wiederbestellung des Vorstandsmitglieds gilt der jeweilige Dienstvertrag für 

die Dauer der Verlängerung der Amtsperiode fort. Endet die Bestellung des 

Vorstandsmitglieds der Gesellschaft vor dem Ablauf der Vertragslaufzeit, so endet der 

Dienstvertrag vorzeitig sechs Wochen nach der Beendigung der Bestellung, jedenfalls 

aber zum nächst zulässigen Zeitpunkt. 

 

Die aktuellen Dienstverträge sowie die Bestellung zum Vorstandsmitglied sind wie folgt 

festgelegt: 

 

• Steven De Proost bis  1. Juni 2022 

• Koen Boriau  bis  31. Mai 2022 

G. Vorübergehende Abweichungen bei außerordentlichen Entwicklungen 

Gemäß § 87a Abs. 2 AktG kann der Aufsichtsrat in Ausnahmefällen beschließen, 

vorübergehend von dem zuvor beschriebenen Vergütungssystem abzuweichen, wenn 

dies im Interesse des langfristigen Wohlergehens der Gesellschaft notwendig ist. Als 

außergewöhnliche Entwicklungen kommen z.B. außergewöhnlich weitreichenden 

Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (etwa durch schwere 

Wirtschafts- und Finanzkrise), Naturkatastrophen, Terroranschläge, politische Krisen, 

Epidemien/Pandemien, disruptive Marktentscheidungen von Kunden oder eine 

Unternehmenskrise in Betracht. Allgemein ungünstige Marktentwicklungen gelten 

ausdrücklich nicht als außergewöhnliche Entwicklungen. Die Teile des 

Vergütungssystems, von denen in Ausnahmefällen nur durch Beschluss des 

Aufsichtsrats abgewichen werden kann, sind die Struktur und die Zielgesamtvergütung, 

die Laufzeiten sowie die Auszahlungszeitpunkte der variablen Vergütung sowie die 

Erfolgsziele der variablen Vergütung inkl. ihrer Gewichtung. Eine solche vorübergehende 

Abweichung von dem Vergütungssystem setzt folgendes Verfahren voraus: Der 

Aufsichtsrat stellt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen fest, dass eine Situation 

vorliegt, die eine vorübergehende Abweichung vom Vergütungssystem im Interesse des 

langfristigen Wohlergehens der Gesellschaft erfordert, und legt fest, welche konkreten 

Abweichungen aus seiner Sicht geboten sind. Die Feststellungen der Sondersituation 

beruhen dabei auf einer vorherigen Evaluation, bei der sich der Aufsichtsrat externer 

Berater bedienen kann aber nicht muss. Diese Evaluation muss allen 

Aufsichtsratsmitgliedern im Vorfeld der Entscheidung mit einer Frist von wenigstens 2 

Wochen zur Verfügung gestellt werden und die Besonderheit der Situation, warum diese 

nicht absehbar war, sowie mögliche Lösungen aufzeigen. 
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2. Vergütungssystem für Aufsichtsratsmitglieder der 7C Solarparken AG 

 

Nach § 113 Abs. 3 Satz 1 AktG ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier 

Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen. Die Bestimmung 

ist durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) neu 

gefasst worden und gemäß § 26j Abs.1 Satz 1 EGAktG spätestens für die Durchführung von 

ordentlichen Hauptversammlungen zu beachten, die nach dem 31. Dezember 2020 stattfinden  

 

Der Aufsichtsrat hat die Vergütung des Aufsichtsrates gemäß den neuen Vorgaben zur 

Entscheidung der Hauptversammlung vom 21. Juli 2021 vorgelegt. Die Vergütung wurde von 

dieser Hauptversammlung beschlossen. Sie entsprachen den bereits bestehenden 

Regelungen zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder, die gemäß § 13 der Satzung der 7C 

Solarparken AG (Stand: 5. Februar 2021) am 17. Juli 2020 von der Hauptversammlung 

beschlossen wurden.  

 

Die Vergütungsregelungen für die Aufsichtsratsmitglieder sind nachstehend dargestellt und 

über die Internetadresse 

 

https://solarparken.com/verguetung.php 

verfügbar.  

 

Dies entspricht insbesondere auch der Anregung G.18 Satz 1 des neuen DCGK und sieht vor, 

dass die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder nur noch aus einer Festvergütung besteht. 

 

A) Vergütungssystem für den Aufsichtsrat gemäß §§ 113 Abs. 3 Satz 1, 87a Abs. 

1 Satz 2 AktG 

 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, das nachfolgend dargestellte 

Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats zu beschließen: 

 

Die Vergütung des Aufsichtsrates wird in § 13 der Satzung der Gesellschaft 

zusammen mit einem konkretisierenden Beschluss der Hauptversammlung 

geregelt. 

 

Das Vergütungssystem trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der 

Aufsichtsratsmitglieder Rechnung. Der Aufsichtsrat leistet durch die ihm 

obliegende Leitung der Gesellschaft, Festlegung der Grundsätze der 

Geschäftsführung sowie Überwachung der Vorstandsmitglieder einen Beitrag zur 

Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der 

Gesellschaft.  
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Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben der Erstattung ihrer baren 

Auslagen und der jeweils auf die Vergütung und die Auslagen anfallenden 

Umsatzsteuer jeweils eine feste jährliche Vergütung. Daneben trägt die 

Gesellschaft die Kosten einer D&O-Versicherung für die Mitglieder des 

Aufsichtsrats in einem angemessenen Umfang bis zur Höhe einer maximalen 

Prämie von bis zu EUR 13.000,00 pro Geschäftsjahr und pro Aufsichtsratsmitglied. 

Eine variable Vergütungskomponente ist nicht vorhanden. Nach Auffassung der 

7C Solarparken AG ist eine reine Festvergütung besser geeignet, die 

Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder zu stärken und ihren Aufwand 

angemessen zu vergüten. 

 

Aufgrund der besonderen Natur der Aufsichtsratsvergütung, die für die Tätigkeit 

gewährt wird, die sich grundlegend von der Tätigkeit der Arbeitnehmer der 

Gesellschaft und des Konzerns unterscheidet, kommt ein sogenannter vertikaler 

Vergleich mit der Arbeitnehmervergütung nicht in Betracht. 

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für das jeweilige Geschäftsjahr eine feste 

Vergütung in Höhe von EUR 13.500,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält 

eine feste Vergütung von EUR 20.250,00 pro Kalenderjahr. 

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten zusätzlich für ihre Teilnahme an einer 

Sitzung des Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse, denen sie angehören, 

ein Sitzungsgeld von EUR 375,00 pro Sitzung. 

 

Darüber hinaus werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats Auslagen, die mit der 

Aufsichtsratstätigkeit zusammenhängen, sowie die auf die einzelne Vergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder etwaig entfallende Umsatzsteuer erstattet. 

 

Für Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur während eines Teils des 

jeweiligen Geschäftsjahres angehören, wird die Vergütung zeitanteilig gewährt.  

 

Die Vergütung wird nach Ablauf der Hauptversammlung fällig, die den 

Jahresabschluss für das jeweilige Geschäftsjahr entgegennimmt oder über seine 

Billigung entscheidet. 

 

Zukünftig hat die Hauptversammlung mindestens alle vier Jahre über die 

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei eine 

bestätigende Beschlussfassung zulässig ist. Zum Zwecke dieser Vorlage an die 

Hauptversammlung wird das Vergütungssystem rechtzeitig einer Überprüfung 

unterzogen. 
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B) Beschlussfassung über die konkrete Vergütung 

 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, in Konkretisierung des 

vorstehenden Vergütungssystems folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für das abgelaufene Geschäftsjahr 

2020 und ab dem Geschäftsjahr 2021 eine feste Grundvergütung in Höhe 

von EUR 13.500,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält eine feste 

Vergütung von EUR 20.250,00 pro Kalenderjahr. Daneben trägt die 

Gesellschaft die Kosten einer D&O-Versicherung für die Mitglieder des 

Aufsichtsrats in einem angemessenen Umfang mit einer maximalen festen 

Vergütung i.H.v. EUR 13.000,00 pro Aufsichtsratsmitglied pro Kalenderjahr. 

Im Übrigen gelten die Regelungen in § 13 der Satzung. 

 


